
 
GEMEINDE BORSDORF 

 

 

 

Beschluss-Nr.:  009/2024 des Verwaltungsausschusses 
 

Antrag der Bürgermeisterin 

 

 

Antrag auf teilweisen Mietverzicht für die Gewerbeeinheit im Bahnhof Borsdorf der 

Firma Arbeitsraum GmbH 

Zeitraum März bis Dezember 2024 

 

 

Der Verwaltungsausschuss beschließt: 

 

Zwischen der Gemeinde Borsdorf und der Firma Arbeitsraum GmbH besteht seit 01.02.2023 

ein Mietvertrag für eine Gewerbeeinheit im Bahnhof Borsdorf. 

Im Zeitraum September 2023 bis Dezember 2024 verzichtet die Gemeinde Borsdorf auf einen 

Teil-Mietzins in Höhe von insgesamt 4.357,80 €. Die detaillierten Angaben dazu sind in der 

beigefügten Anlage aufgeführt. 

 

Ab Januar 2025 wird wieder die reguläre Miete gezahlt. 

 

 

 

Abstimmung:  Gesamtstimmenzahl:  9 

   davon anwesend: 

   Stimmen dafür: 

   Stimmen dagegen: 

   Stimmenthaltungen: 

   befangen: 

 

 

 

Borsdorf, 14. Februar 2024 

                                                                            Birgit Kaden 

                                                                            Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 


